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Genehmigung der Ordnungen für die Zentrale Einrichtung Werkstätten 
und für die Zentrale Einrichtung für wissenschaftlich-technische 
Ausstattung 

Bezug: Ihr Bericht vom 14.07.1987 - V 6 - 6/30/20 - schr-ke - sowie 
Telefongespräch vom „ 1987 

Hiermit genehmige ich gem. $ 77 Abs. 1 und 4 Nr. 2 NHG die Ordnungen 
für die Zentrale Einrichtung Werkstätten (ZEW) und für die Zentrale 
Einrichtung für wissenschaftlich-technische Ausstattung (ZEfA). 

Ich bitte, in den Ordnungen folgende redaktionelle Änderungen vorzu- 
nehmen: 

1. In $ 2 Abs. 2 Buchst. c) der beiden Ordnungen ist das Wort "seines" 

durch das Wort "eines" zu ersetzen. 

2. In $ 5 Satz 2 der Ordnung für die ZEW sind die Worte "und 4" zu 

streichen. 

Gem. $ 77 Abs. 8 Satz 2 NHG sind die Institutsordnungen hochschul- 

Öffentlich bekanntzumachen. Den Tag der hochschulöffentlichen Be- 

kanntmachung bitte ich mir mitzuteilen. 
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Ordnung für die Zentrale Einrichtung Werkstätten 

- ZEW - 

Die Ordnung wurde am 04,08.87 vom Näds. Minister für Wissenschaft und 

Kunst genehmigt und am 22.09.87 hochschulöffentlich bekannt ge- 
macht.. 

$ı ] 

Auf gaben 

(1) Die Zentrale Einrichtung Werkstätten (ZEW) betreibt die natur- 
wissenschaf tlichen Werkstätten der Universität Oldenburg, die 

. vornehmlich Dienstleistungen für die Fachbereiche Biologie, 
Physik und Chemie sowie für den Fachbereich Philosophie, Psy- 

Chologie, Sportwissenschaf ten erbringen. Die Werkstätten haben 
insbesondere die Aufgabe, im Handel nicht erhältliche Geräte 
und Anlagen herzustellen sowie gewerbliche Geräte und Anlagen 
an die besonderen wissenschaftlichen Anforderungen anzupassen. 

(2) Die ZEW ist zu Dienstleistungen für andere Organisationsein- 
heiten nach Maßgabe der Benutzungsordnung und des Arbeitsplanes 
verpf Lichtet. 

$2 

- Leitung der Zentralen Einrichtung Werkstätten 

(1) Die Leitung der ZEW obliegt einem wissenschaftlichen Mitarbei- 
ter, der grundsätzlich in der Laufbahn der akademischen Räte 

. einzustellen ist. 

(2) Der Leiter der ZEW entscheidet nach Maßgabe des Errichtungsbe- 
schlusses, der der ZEW zur Verfügung stehenden Mittel und des 

Arbeitsplans 

a) über die Verwaltung der Ausstattungsgegenstände, insbeson- 
dere der Arbeitsräume, Werkstätten, Geräte und Sanmmlungen 

der ZEW, 

b) über die Verwendungen der Planstellen, anderer Stellen und 

Ausgabemittel für Personal sowie der Sachmittel, die der ZEW 

zugeordnet oder zugewiesen sind, 

c) über Vorschläge zur Einstellung und Entlassung der Mitarbei- 
ter, deren Stellen der ZEW zugeordnet oder zugewiesen sind. 
Der Leiter soll zur Vorbereitung eines Einstellungsvorschla- 
ges an den Präsidenten eine Besetzungskoamnmission ($ 83 Abs. 

l Grundordnung) bilden, 

d) über den Einsatz der Mitarbeiter der ZEW. 

 


